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§28
(1) Ist dem Verurteilten nach seinen wirtschaftli

chen Verhältnissen nicht zuzumuten, daß er die Geld
strafe sofort zahlt, so hat ihm das Gericht eine Frist 
zu bewilligen oder ihm zu gestatten, die Strafe in be
stimmten Teilbeträgen zu zahlen.

(2) Das Gericht kann diese Vergünstigung auch 
nach dem Urteil bewilligen. Es kann seine Entschlie
ßungen nachträglich ändern. Leistet der Verurteilte 
die Teilzahlungen nicht rechtzeitig oder bessern sich 
seine wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich, so kann 
das Gericht die Vergünstigung widerrufen.

§ 28a
(1) Soweit die Geldstrafe nicht gezahlt wird, ist sie 

beizutreiben.
(2) Der Versuch, die Geldstrafe beizutreiben, kann 

unterbleiben, wenn mit Sicherheit vorauszusehen ist, 
daß sie aus dem beweglichen Vermögen des Verur
teilten nicht beigetrieben werden kann.

§ 28b
(1) Die Vollstreckungsbehörde kann dem Verurteil

ten gestatten, eine uneinbringliche Geldstrafe durch 
freie Arbeit zu tilgen.

(2) Das Nähere regelt die Bundesregierung mit Zu
stimmung des Bundesrates. Soweit dies nicht geschieht, 
sind die obersten Landesbehörden ermächtigt, das 
Nähere zu regeln.

§29

(1) An die Stelle einer uneinbringlichen Geld
strafe tritt Freiheitsstrafe.

(2) Die Dauer der Ersatzfreiheitsstrafe ist minde
stens ein Tag und bei Verurteilung wegen eines Ver
brechens oder Vergehens höchstens ein Jahr, bei Ver
urteilung wegen einer Übertretung höchstens sechs Wo
chen. Ist neben der Geldstrafe wahlweise Freiheits
strafe von geringerer Flöhe angedroht, so darf die 
Ersatzfreiheitsstrafe deren Höchstmaß nicht überstei
gen. Die Ersatzfreiheitsstrafe darf nur nach vollen 
Tagen bemessen werden.

(3) Der Verurteilte kann die Vollstreckung der 
Ersatzfreiheitsstrafe jederzeit dadurch abwenden, daß 
er den noch zu zahlenden Betrag der Geldstrafe ent
richtet.

(4) Kann die Geldstrafe ohne Verschulden des Ver
urteilten nicht eingebracht werden, so kann das Ge-

(3) Kann eine Geldstrafe nicht verwirklicht werden, 
weil der Verurteilte sich seiner Verpflichtung zur Zah
lung böswillig entzieht, inbesondere wenn Maßnah
men der gesellschaftlichen Einwirkung fruchtlos blei
ben, wird sie durch Beschluß des Gerichts in eine Frei
heitsstrafe von drei Monaten bis zu einem Jahr um
gewandelt. . . .

. . . Von ihrem Vollzug kann abgesehen werden, 
wenn der Verurteilte die Geldstrafe zahlt.


